ANBest-G (Stand: 01.01.2009), Anlage zu VV Nr. 5.1 VWG zu § 44 LHO

Allgemeine Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur Projektférderung an Gemeinden (GV) (ANBest-G)

Die ANBest-G enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfGBbg) sowie notwendige Erlduterungen. Sie sind
Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit in ihm nicht ausdriicklich etwas
anderes bestimmt ist.
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfillung des im Zuwendungsbescheid be-
stimmten Zwecks verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu
verwenden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhéangenden Einnahmen (insbe-
sondere Zuwendungen, Leistungen Dritter, Ertrdge aus der zinsbringenden
Geldanlage) und der Eigenanteil des Zuwendungsempféngers sind als De-
ckungsmittel fiir alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden Ausga-
ben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses
verbindlich. Die einzelnen Ausgabeansétze diirfen um bis zu 20 v. H. iberschrit-
ten werden, soweit die Uberschreitung durch entsprechende Einsparungen bei
anderen Ausgabeansétzen ausgeglichen werden kann. Bei Hochbauten sind
einzelne Ausgabeansétze im Sinne dieser Vorschrift die jeweiligen Kostengrup-
pen 1000 bis 7000 der DIN 276. Beruht die Uberschreitung eines Ausgabean-
satzes auf behdrdlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen
des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des
Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zuldssig. Die Sétze 2
bis 5 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

1.3 Die Ausfiihrung einer Baumafnahme muss der der Bewilligung zugrunde
liegenden Planung sowie den technischen und baurechtlichen Vorschriften
entsprechen. Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als
die Abweichung nicht erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, wenn sie zu
einer wesentlichen Anderung des Bau- und/oder Raumprogramms (baufachlich)
filhrt und/oder das Gesamtergebnis des Finanzierungsplans Gberschritten wird.

1.4 Fir die Anforderung und Auszahlung der Zuwendung gilt Folgendes:

1.4.1 Bei Fortsetzungsmanahmen im Rahmen der Betriebskostenfdrderung

(Festbetragsfinanzierung) von Personal- und Sachausgaben (ganzjahrige

MaRnahmen) werden die Zuwendungen anteilig zum 01.04. und 01.10. des

Haushaltsjahres ohne Anforderung ausgezahlt.

1.4.2 Bei Fortsetzungsmanahmen im Rahmen der Betriebskostenfdrderung

(Fehlbedarfsfinanzierung) von Personal- und Sachausgaben und bei Einzel-

maRnahmen (z. B. Veranstaltungen) diirfen die Zuwendungen nur soweit und

nicht eher angefordert werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Mona-

ten nach Auszahlung fir fallige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks

bendtigt werden.

1.4.3 Bei der Forderung von Hochbauvorhaben erfolgt die Auszahlung in folgen-

den Teilbetragen:

- 35 v. H. der Zuwendung nach Vergabe des Rohbauauftrages,

- 35 v. H. der Zuwendung nach Anzeige der Fertigstellung des Rohbaues,

- 20 v. H. der Zuwendung nach Anzeige der abschlieenden Fertigstellung der
genehmigten baulichen Anlagen,

- 10 v. H. der Zuweisung nach Vorlage des Verwendungsnachweises.

1.4.4 Bei der Forderung anderer Vorhaben (z. B. Tiefbau, Einrichtungsgegens-

tande) dirfen Zuwendungen - jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen

anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen

Mitteln des Zuwendungsempfangers — nur soweit und nicht eher angefordert

werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung fir

fallige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks bendtigt werden.

1.4.5 Die Anforderung muss in den Féllen der Nummern 1.4.2, 1.4.3 und 1.4.4

die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben (voraussichtlich

fallige Zahlungen abzUlglich erwarteter Einnahmen einschlieBlich Zuwendungen

Dritter, Eigenanteil und dem Projekt zuzurechnender gegebenenfalls vorhande-

ner Geldbesténde) enthalten.

1.4.6 Die Zuwendungen sind auf einem gesonderten Konto zu bewirtschaften.

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung diirfen nur vereinbart oder
bewirkt werden, soweit dies allgemein Ublich oder durch besondere Umsténde
gerechtfertigt ist.

1.6 Die Bewilligungshehdrde behdlt sich vor, den Zuwendungsbescheid zu
widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewillig-
ten Zuwendung nicht zu erreichen ist.

2_Nachtragliche ErmaRigung der Ausgaben oder Anderung der Finanzie-
rung

ErmaRigen sich nach der Bewilligung die nach dem Finanzierungsplan zuwen-
dungsfahigen Ausgaben fur den Zuwendungszweck, erhdhen sich die De-
ckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermaRigt sich die
Zuwendung

2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwen-
dungsempfangers,

2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden
Betrag; wird derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Land Brandenburg als
auch vom Bund und/oder einem anderen Land durch Fehlbedarfsfinanzierung
gefordert, ist Nummer 2.1 sinngemaf anzuwenden.

Anderungen in der Finanzierung sind bei Fehlbedarfsfinanzierungen nur dann
Gegenstand der aufldsenden Bedingung, wenn sich durch die Anderungen der
im Zuwendungsbescheid zugrunde gelegte Fehlbedarf insgesamt verringert hat.
Sind also z. B. Ausgabeneinsparungen eingetreten, weil der Zuwendungsemp-
fanger seine Ausgaben im Hinblick auf unerwartete Einnahmeminderungen
eingeschrankt hat, liegt ein Fall der Nummer 2 ANBest-P nicht vor, wenn der
Fehlbedarf unveréndert geblieben ist. Allerdings kénnen sich Riickforderungen
aus anderen anspruchsbegrindenden Sachverhalten ergeben
(z. B. wegen unerlaubter Abweichungen vom Haushalts-/Wirtschafts-/
Finanzierungsplan oder wegen Nichteinbringung zugesagter Eigenmittel).

2.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfahigen Ausgaben
auf einen Betrag unterhalb der Zuwendung ermégigen, auf die Hohe der tatséch-
lichen zuwendungsfahigen Ausgaben.

2.4 Dies gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Férderung desselben Zuwen-
dungszwecks) nur, wenn sich die zuwendungsfahigen Ausgaben oder De-
ckungsmittel um mehr als 500 Euro andern.

3 Vergabe von Auftrégen

Bei der Vergabe von Auftrdgen zur Erfilllung des Zuwendungszwecks sind
folgende Vorschriften zu beachten:

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der
Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 50.000 Euro betragt,

. bei der Vergabe von Auftrégen fir Bauleistungen der Abschnitt | der
Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen Teil A - VOB/A
und

. bei der Vergabe von Auftrdgen fiir Lieferungen und Dienstleistungen
der Abschnitt | der Verdingungsordnung fir Leistungen - ausge-
nommen Bauleistungen — Teil A — VOL/A,

dabei sind die VV zu § 55 entsprechend anzuwenden.

Verpflichtungen des Zuwendungsempféngers, aufgrund des § 98 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV)
die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. der VOL/A oder die VOF anzuwenden oder
andere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberiihrt.

Die Bewilligungshehdrde ist berechtigt, Vergabepriifungen durchzufiihren.

3.2 Gesetz zur Forderung des Mittelstandes im Land Brandenburg (Brandenbur-
gisches Mittelstandsforderungsgesetz — BbgMFG) in der jeweils geltenden
Fassung.

4 Zur Erfiilllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstéande

Gegenstéande, die zur Erfiillung des Zuwendungszwecks erworben oder herge-
stellt werden, sind fiir den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgféltig zu
behandeln. Der Zuwendungsempfanger darf iiber sie vor Ablauf der im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfligen.
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5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfangers

Der Zuwendungsempfénger ist verpflichtet, unverziglich der Bewilligungsbehdr-
de anzuzeigen, wenn

5.1 sich nach Vorlage des Finanzierungsplanes eine ErmaRigung der zuwen-
dungsfahigen Ausgaben um mehr als 7,5 vom Hundert oder mehr als 10.000
Euro ergibt. Er ist ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach Vorlage des
Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises —
weitere Zuwendungen fiir denselben Zuwendungszweck bei anderen &ffentlichen
Stellen beantragt oder von ihnen erhalt oder wenn er — gegebenenfalls weitere —
Mittel von Dritten erhalt,

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige fiir die Bewilligung der Zuwendung
malgebliche Umsténde sich &ndern oder wegfallen,

5.3 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Betrage in den Fallen der Nummern
1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht
werden konnen,

5.5 Gegenstande nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet
oder nicht mehr bendtigt werden.

6 _Rechnungslegung (BaumaRnahmen)

6.1 Der Zuwendungsempfanger muss fiir jede BaumaRnahme eine Baurechnung
fihren. Besteht eine BaumalRnahme aus mehreren Bauobjekten/ Bauabschnit-
ten, sind getrennte Baurechnungen zu fuhren.

6.2 Die Baurechnung besteht aus

6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert, bei
anderen Bauten nach Malgabe des Zuwendungsbescheides); werden die
Einnahmen und Ausgaben fur das geforderte Bauobjekt von anderen Buchungs-
vorféllen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Biicher unmittelbar oder durch
ergénzende Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsanspriichen und
kénnen sie zur Prifung dem Verwendungsnachweis beigefiigt werden, so
braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht gefihrt zu werden,

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet entsprechend Nummer
6.2.1,

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplénen,
6.2.4 den Vertragen iber die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr,
6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen,

6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben ber die Bereitstellung der
Mittel,

6.2.7 den gepruften, dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegten Bauunterla-
gen,

6.2.8 der Berechnung der ausgefiihrten Flachen und des Rauminhalts nach DIN
277 (nur bei Hochbauten) und bei Wohnbauten der Wohn- und Nutzflachenbe-
rechnung nach DIN 283,
6.2.9 dem Bautagebuch.

7_Nachweis der Verwendung

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist bei Investitionsmanahmen innerhalb
von sechs Monaten nach Erfiillung des Zuwendungszwecks, spatestens jedoch
nach Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der
Bewilligungshehdrde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Bei der Forderung
von Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben) ist der Verwendungsnach-
weis innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der MalRnahme, spétestens
jedoch mit Ablauf des dritten Monats nach Ablauf des Haushaltsjahres vorzule-
gen.

7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem
zahlenméaRigen Nachweis.

7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte
Ergebnis kurz darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegeniber zu stellen.
Im Sachbericht ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenméaRigen Nachwei-

ses einzugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleiste-
ten Arbeit zu erldutern. Soweit technische Dienststellen des Zuwendungsemp-
fangers beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufigen.

7.4 In dem zahlenméRigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben ent-
sprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuweisen.
Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenh&ngenden
Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben
enthalten. Soweit der Zuwendungsempfanger die Mdglichkeit zum Vorsteuerab-
zug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, diirfen nur die Entgelte (Preise ohne
Umsatzsteuer) berticksichtigt werden.

7.5 Auf die Vorlage der Biicher und Belege wird verzichtet. Im Verwendungs-
nachweis ist zu bestatigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirt-
schaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Biichern
und Belegen iibereinstimmen.

7.6 Der Zuwendungsempfénger hat die Belege und Vertrdge sowie alle sonst mit
der Forderung zusammenh&ngenden Unterlagen fiinf Jahre nach Vorlage des
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen
oder anderen Vorschriften eine langere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur
Aufbewahrung kénnen auch Bild- oder Datentréger verwendet werden. Das
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsatzen einer in der
offentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.

7.7 Darf der Zuwendungsempféanger zur Erfiillung des Zuwendungszwecks Mittel
an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegeniber
entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwendungen zur
Projektférderung (ANBest-P) zu erbringenden Zwischen- und Verwendungs-
nachweise mit Belegen dem Verwendungsnachweis nach Nummer 7.1 beizufu-
gen.

8 Prifung der Verwendung

8.1 Die Bewilligungsbehdrde ist berechtigt, Biicher, Belege und sonstige Ge-
schaftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch
ortliche Erhebungen zu prifen oder durch Beauftragte priifen zu lassen. Der
Zuwendungsempfénger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die
notwendigen Auskiinfte zu erteilen. In den Féllen der Nummer 7.7 sind diese
Rechte der Bewilligungsbehérde auch dem Dritten gegentiber auszubedingen.

8.2 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei dem Zuwendungsempféanger zu
prifen. Hat der Zuwendungsempfanger Mittel an Dritte weitergeleitet, darf er
auch bei diesen priifen. Eine Gberértliche Priffung nach dem Gemeindehaus-
haltsrecht bleibt unberihrt.

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungshescheid nach
Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere 8§ 48, 49 VwVfGBbg) oder anderen
Rechtsvorschriften mit Wirkung fiir die Vergangenheit zurlickgenommen oder
widerrufen oder sonst unwirksam wird. Dies gilt insbesondere, wenn

9.1.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstindige Angaben erwirkt
worden ist,

9.1.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr fiir den vorgesehenen Zweck ver-
wendet wird,

9.1.3 eine auflésende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachtrégliche ErméRigung
der Ausgaben oder Anderung der Finanzierung nach Nummer 2).

9.2 Ein Widerruf mit Wirkung fir die Vergangenheit kann auch in Betracht
kommen, soweit der Zuwendungsempfanger

9.2.1 die Zuwendung in den Féllen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb
von zwei Monaten nach Auszahlung zur Erfilllung des Zuwendungszwecks
verwendet oder

9.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfillt, insbeson-
dere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt
sowie Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

9.3 Der Erstattungsanspruch ist nach MalRgabe des § 49a Abs. 3 VwV{GBbg mit
funf Prozentpunkten tber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jahrlich zu verzin-
sen.

9.4 Werden Zuwendungen in den Fallen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfilllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zuriickge-
nommen oder widerrufen, sind regelmaRig fiir die Zeit von der Auszahlung bis
zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Hohe von finf
Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jéhrlich zu verlangen.
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	 2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,  
	 2.4 Dies gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben oder Deckungsmittel um mehr als 500 Euro ändern.  
	 
	3   Vergabe von Aufträgen 
	 
	Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschriften zu beachten:  
	 3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 50.000 Euro beträgt, 
	 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt I der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A – VOB/A und  
	 bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der Abschnitt I der Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – Teil A – VOL/A,  
	dabei sind die VV zu § 55 entsprechend anzuwenden.  
	Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn  
	 
	5.1 sich nach Vorlage des Finanzierungsplanes eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr als 7,5 vom Hundert oder mehr als 10.000 Euro ergibt. Er ist ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – weitere Zuwendungen für denselben Zuwendungszweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – gegebenenfalls weitere – Mittel von Dritten erhält, 
	 5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 
	 5.3 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,  
	 5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können,  
	 5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden.  
	 
	6   Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 
	 
	6.1 Der Zuwendungsempfänger muss für jede Baumaßnahme eine Baurechnung führen. Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauobjekten/ Bauabschnitten, sind getrennte Baurechnungen zu führen.  
	 6.2 Die Baurechnung besteht aus  
	 
	6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides); werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von anderen Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Bücher unmittelbar oder durch ergänzende Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können sie zur Prüfung dem Verwendungsnachweis beigefügt werden, so braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht geführt zu werden,  
	 
	6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet entsprechend Nummer 6.2.1,  
	 
	6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplänen,  
	 
	6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr,  
	 
	6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen,  
	 
	6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der Mittel,  
	 
	 
	7   Nachweis der Verwendung 
	 
	7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch nach Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Bei der Förderung von Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben) ist der Verwendungsnachweis innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Maßnahme, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Monats nach Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen. 
	 7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.  
	 
	7.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.  
	 7.5 Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird verzichtet. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.  
	 7.6 Der Zuwendungsempfänger hat die Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.  
	 7.7 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) zu erbringenden Zwischen- und Verwendungsnachweise mit Belegen dem Verwendungsnachweis nach Nummer 7.1 beizufügen. 
	  
	8   Prüfung der Verwendung 
	 
	8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nummer 7.7 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.  
	 8.2 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei dem Zuwendungsempfänger zu prüfen. Hat der Zuwendungsempfänger Mittel an Dritte weitergeleitet, darf er auch bei diesen prüfen. Eine überörtliche Prüfung nach dem Gemeindehaushaltsrecht bleibt unberührt.  
	 
	9   Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
	 
	9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfGBbg) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. Dies gilt insbesondere, wenn  
	9.1.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,  
	9.1.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,  
	9.1.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2).  
	 
	9.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der Zuwendungsempfänger  
	9.2.1 die Zuwendung in den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder  
	9.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt.  
	 9.3 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 VwVfGBbg mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen.  
	 9.4 Werden Zuwendungen in den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verlangen.  

